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Besuchsanschrift: 

Altenhainer  Heimatverein e.V. 
OT-Altenhain  
Dorfstraße 2                 
04687 Trebsen 

 

Der Vorstand 

Vorsitzender     Klaus Neuhäuser 
Stellvertreter     Lutz Engler 
Schatzmeister   Lars Rieß 
info@altenhainer-hv.de 

Bankverbindung: 

Sparkasse Muldental Grimma  
Kto.nr.: 104 0000 289 
BLZ:     860 502 00   
IBAN:    DE08 8605 0200 1040 0002 89  
Gläubiger ID:   DE63ZZZ00000318450 
             

Postanschrift: 

Klaus Neuhäuser 
Wurzener Straße 13 
04687 Trebsen 
034383 42231 

 

 
 

Hausordnung  
„Zur Alten Schule“ 
Vereinshaus des Altenhainer Heimatverein e.V. (AHV) 
 
Die Hausordnung regelt die Nutzung des Vereinshaus  Zur „Alten Schule“ mit Außenanlagen und 
Sachen des AHV. Die Hausordnung ist für alle Nutzer (Mitglieder und Gäste) verbindlich.  
 
Das Vereinshaus ist ein Aushängeschild des Altenhainer Heimatverein. 
Nutzer haben sich so zu verhalten, dass das Ansehen des AHV nicht geschädigt wird, unnötiger Lärm 
und die Belästigung anderer sind zu vermeiden. 
 
Verhaltensregeln  
 

 Jeder Nutzer ist verpflichtet für Sicherheit und Sauberkeit im Vereinshaus zu sorgen. 
 Rauchen und offenes Feuer ist  im Vereinshaus untersagt. 
 Die elektrischen Heizkörper heizen die Vereinsstube auf 15-17 Grad Celsius auf.  

Ein ändern der Einstellung der elektrischen Heizkörper ist nicht gestattet. 
 Der Ofen in der Vereinsstube ist ausschließlich mit Holz zu heizen. Ein Aschebett soll immer 

vorhanden bleiben. 
 Das Becken der Theke ist ausschließlich zum reinigen der Gläser zu nutzen. 
 Die Theke ist nach jeder Nutzung zu reinigen. 
 Fluchtwege (Türen, Treppenhaus, Flur) sind frei zu halten und während der Nutzung nicht zu 

verschließen. 
 Bei Abwesenheit sind alle Fenster und Türen zu schließen, die Haustür zu verschließen. 
 Räume, Freiflächen und Gegenstände sind schonend zu nutzen, angefallene Abfälle sind vom 

Nutzer zu entsorgen. 
 Bei Frostgefahr ist der Haupthahn der Wasserleitung zu schließen. 

 
 
Schlüsselordnung 
 
Schlüssel werden generell gegen Unterschrift vom Schatzmeister ausgegeben,  
eine Weitergabe der Schlüssel ist untersagt. 
Der Verlust eines Schlüssels muss unverzüglich dem Vorstand mitgeteilt werden.  
Beim Ausscheiden aus dem Verein sind sämtliche Schlüssel an den Vorstand zu übergeben.  
Erfolgt keine Rückgabe der ausgegebenen Schlüssel, sind alle Kosten für den Austausch des 
Schlosses und der Schlüssel zu erstatten. 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand       Altenhain, den 01.05.2016 
   
      
 
 


